
Alleenverordnung
des Landkreises Friesland





Zeitrahmen und Ablauf, Stellungnahme der Stadt Varel

- Auslegung bis 27.02.2024 = Stellungnahmefrist 

Mit paralleler Verwaltungsabstimmung zwischen Stadt und Landkreis/UNB

- Kenntnisgabe Fachausschuss 16.01.2024 inkl. Fragen / Diskussion

- Eingabe von Punkten durch die Politik an Stadtverwaltung bis 26.01.2024

- Erarbeitung der Stellungnahme durch die Verwaltung

- Vorstellung und Diskussion der Stellungnahme im Fachausschuss (06.02.2024)

- Abgabe der Stellungnahme – Abstimmung der Stellungnahme mit Landkreis

- Erneute Vorstellung mit Abwägungs-/Abstimmungsergebnissen durch 
Landkreis / UNB im Fachausschuss (März/April 2024)

- Verabschiedung der Alleenverordnung durch die Landkreisgremien
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